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Verordnung des Landratsamtes Würzburg über den ge-
schützten Landschaftsbestandteil "Grumbacher Graben-
hänse" in.der gemaTkglF;gmpa@
vom 12.08. 1996.

Aufgrund von Art. 12 Abs. I und 3 i.V.m. Art. 9 Abs. 4,
Art. 45 Abs. I Nr. 4 und Abs. 2 i.V.m. Art. 37 Abs. 2 Nr.
3 Bayer. Naturschutzgesetz - BayNatSchc - (BayRS
791-l-U), n:Jetzt geändert durch Gesetz von 28. M. 94
(GVBI S. 299), erläßt das l.andratsamt Witrzburg folgen-
de, mit Schreiben der Regierung von Unterfrafrken vom
30. 07. 96, Nr. 820-8632.09-1196 genehmigte Verordnung:

$ 1
Schutzgegenstand

(1) Das beidseits entlang der Kreisstraße WÜ 3 am nor-
döstlichen Ortsausgang von Rimpar gelegene Gebiet

' "Grumbacher Grabenhänge" wird unter den in Abs.
3 näher bezeichneten Grenzen als Landschaftsbe-
standteil geschützt.

(2) Der geschützte Landschaftsbestandteil hat eine Fläche
von ca. 6 ha und erhält die Bezeichnung "Grumba-
cher Grabenhänge",

(3) Die Grenzen des geschätzten Iandschaftsbestandteiles
ergeben sich aus den Schutzgebietskarten M 1 :25.000
und M I : 5.000 (Anlagen I und 2), die Bestandteil die-
ser Verordnung.sind. 

.
'  $ 2

Schutzzweck

Zweckdes geschätzten I andschafabestandteiles ist es, den
wertvollen Biotopkomplex mit Hecken, Gebilsch und
Obstbrachen sowie die teilweüe dem Schutz des Art. 6 d
Abs. I BayNatSchG unterliegenden Teilf?lchen zu erhalten
und zu entwickeln.

Dartlber hinaus sind in den Thockenbereichen gute kbens-
räume für spezifisch hieran gebündene Tierarten vor-
handen.

$ 3

(r) Nach tut. rzaus. r:::T:".-. Arr. e Abs. 4 Bay-
NatSchG ist es'verboten, ohne Befreiung ($ 5) den ge-
schützten Landschaftsbestandteil zu zerstören oder zu
verändern.

(2) Es ist deshalb vor allem verboten,

l. baulichen Anlagen i.S. der Bayerischen Bauord-
nung - BayBO - zu errichten, zu ändern oder
deren Nutzung zu ändern, lritungen zu errichten
oder zu verlegen; Straßen, Wege, Plätze, Pfade neu
anzulegen oder bestehende zu verändern sowie
Bild- oder Schrifttafeln anzubringen,

2. Bodenbestandteile abzubauen, Aufschüttungen,
' Ablag€rung, Grabungen, Sprengungen oder Boh-

rungen vorzunehmen oder die Bodengestalt in son-
stiger Weise zu verändern,

3. oberirdisch über den zugelassenen Gemeinge-
brauch hinaus oder unterirdisch Wasser zu entneh-
men, Quellaustritte, Wasserläufe, Gräben einschl.
deren Ufer sowie den Zu- und Ablauf des Wassers
oder den Grundwasserstand zu vertindern oder
neue Gewässer anzulegen,

4. die kbensbereiche (Biotope) der Pflanzen und
Tiere zu stören oder nachteilig zu verändern, insbe-
sondere sie durch chemische oder mechanische
Maßnahmen zu beeinflussen,

5. Pflanzen einzubringen oder Tiere auszusetzen,

6. Pflanzen oder Pflanzenbestandteile jeglicher Art
zu entnehmen, abzuschneiden oder zu be-
schädigen,

7. freilebenden Tieren nachzustellen, diese Tiere zu
beunruhigen, zu fangen oder zu töten, Brut- und'
Wohnstätten oder Gelege solcher. Tiere zu stören,
fortzunehmen oder zu beschädigen,

8. die Flächen zu entwässern, zu güllen, aufzufor-
sten, umzubrechen,'in Ackerland umzuwandeln
oder darauf Koppeltierhaltung zu betreiben,

9. Feuer zu machen, das Gelände zu verunreinigen
sowie Gegenstände jeder Art aufzustellen, anzu-
bringen oder zu lagern,

10. zu reiten,

11. die Flächen mit Fhhrzeugen aller Art zu befahren
oder diese dort abzustellen,

12.zuzelten, zu lagern, Modellspielgeräte fliegen oder
fahren zu lassen, sowie Drachen oder ähnliche Ge-
bilde fliegen zu lassen,

13. Haustiere frei laufen zu lassen,

14. l,lirm zu verursachen,

15. eine andere als die nach g 4 dieser Verordnung zu-
gelassene wirtschaftliche Nutzung auszuüben.

$4
Ausnahmen t

Ausgenommen von den Verboten nach $ 3 Abs. I und 2
dieser Verordnung sind:

l. die rechtmäßige Ausübung der Jagd, sowie Aufgaben
des Jagdschutzes (hierzu zählt auch die Errichtung von
Ansitzleitern); die Errichtung von Wildfutterstellen -

mit Ausnahme der Fütterung in Notzeiten (Art. 43 Abs.
3 Bayerisches Jagdgesetz) - bedarf des Einvernehmens
mit dem Landratsamt Würzburg - untere Natur-
schutzbehörde -; bei Fütterungen in Notzeiten ist das
Benehmen mit der unteren Naturschutzbehörde herzu-
s te l  len.
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2. die ordnungsgemäße landwirtschaftliche und obstbau-
liche Nutzung auf den bisher entsprechend genutzten
Flächen in der bisherigen Art und im bisherigen
Umfang,

3. die Unterhaltungsmaßnahmen an den Wegen im ge-
setzlich zulässigen Umfang,

4. die Straßenverlegung der Staatsstraße 2294, soweit die-
se in den gültigen Flächennutzungsplan des Marktes
Rimpar aufgenommen wird,

5. der Betrieb, die Unterhaltung, Wartung und Reparatur
der bestehenden Energiwersorgungs-, Wasserversor-
gungs- und Fernmeldeanlagen,

6. die Unterhaltungsmaßnahmen an den Gewässern im
gesetzlich zullissigen Umfang sowie Maßnahmen, die
im Rahmen der technischen Beaufsichtigung der Ge-
wässer gem. Nr. 68.2 der Verwaltungsvorschrift zum
Bayerischen Wassergesetz (VwV BayWG) notwendig
sind, im Benehmen mit dem L,andratsamt Würzburg -
untere Naturschutzbehörde -,

7. das Aufstellen oder Anbringen von Znichen oder Schil-
dern, die auf den Schutz oder die Bedeutung des Ge-
bietes hinweisen, oder von Wegemarkierungen, Warn-
tafeln, Ortshinweisen, Sperrzeichen oder sonstigen Ab-
sperrungen, wenn die Maßnahme auf Veranlassung
oder mit Zustimmung des Landratsamtes Wtirzburg -
untere Naturschutzbehörde - erfolgt,

8. die zur Erhaltung der Funktonsfühigkeit des Schutzge-
bietes notwendigen vom Landratsamt Würzburg - un-
tere Naturschutzbehörde - angeordneten oder zuge-
lasseneü Überwachungs-, Schutz-, Pflege- ttnd Ent-
wicklungsmaßnahrhen,

9. unaufschiebbare Sicherungsmaßnahmen, die zur Ab-
wehr einer gegenwärtigen Gefahr filr kben, Gesund-
heit oder bedeutende Sachwerte erforderlich sind.

$s
Befreiungen

(l) Von den Verboten und Beschränkungen nach g 3 dieser
Verordnung kann im Einzelfall Befreiung erteilt wer-
den, wenn

l. überwiegende Gründe des allgemeinen Wohls die
Befreiung erfordern oder

2. die Befolgung des Verbots zu einer offenbar nicht
beabsichtigten Härte führen würde und die Abwei-
chungen mit den öffentlichen Belangen i.S. des Bay-
NatSchG, insbesondere mit dem Schutzzweck des
geschützten Landschaftsbestandteiles, vereinbar ist
oder

3. die Befolgung des Verbots zu einer nicht gewollten
Beeinträchtigung von Natur und Landschaft führen
würde. .

(2) Zuständig zur Erteilung der Befreiung ist das
Landratsamt Würzburg als unter Naturschutzbehörde.

$ 6
Ordnungswidrigkeiten

(t) Nach Art.52 Abs. I Nr. 3 BayNatSchG kann mit Geld-
buße bis zu einhunderttausend Deutsche Mark belegt
werden, wer vorsätdich oder fahrlässig den Verboten
des $ 3 Abs. I und Abs. 2 Nrn. I bis 15 dieser Verord-
nuhg zuwiderhandelt.

(2) Nach r'ut.52Abs. I Nr. 6 BayNatSchG kann mit Celd-
buße bis zu einhunderttausend Deutsche Mark belegt
werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer vollzieh-
baren Auflage zu einer Befreiung nach $ 5 Abs. I dieser
Verordnung nicht nachkommt.

s7
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Täge nach der amtlichen Be-
kanntmachung im Amtsblatt des Iandkreises Würzburg in
Kraft.

Würzburg, den 12. 08. 1996
landratsamt Würzburg
brn, Landrat

Anlage 1: I Flurkarte M I : 5.000 (NW 83-50)
Anlage 2: I topographische Karte M I : 25.000 (TK 6125)

Nr. IVlll - 070 - Dü
Manöver und anderc iJbungen;
Einzelne tibungen der Bundeswehr

Das Heeresfliegerregiment 26, Roth ftihrt nachstehende
Übungen durch:
, a vom 10. 10. bis 18. 10. 1996

unter der Bezeicltnung: "Schnelle Hornisse 96"'
Art der Übung: Gefechtsübung
Grenzen des Übungsraumes: Iandkreis Wilrzburg

Der Berrölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrich-
tungen der übenden Ttuppen fernzuhalten. Besonders
wird auf die Gefahren hingewiesen, die von liegengebliebe-
neri Sprengmitteln (Fundmunition und dergleichen) ausge-
hen. Jeder Fund ist sofort der nächsten Polizeidienststelle
zu melden.

Zur Abwicklung von Manöverschäden erteilen die
Gemeinden, das Amt für Verteidigungslasten in 97 070
Würzburg, Kroatengasse 4 - 8, sowie die Wehrbereichsver-
waltung VI, Dezernat M 2,8063'l München, Dachauer
Str. 128, nähere Auskünfte.

LA N D RAT S A M T Zorn.  l ,andrat

HBrausgobe. und tür den lnhalt verantwortl ich; Landratsamt Würzburg, Zapp6linstra8€ 15,
97 074 Würzburg, Telelon (Og 31) 80 O3-0. Das Amlsblatt erscheint nach Bedarl, in d€r Rsgel
wöchentlich. Der Bezugspreis beträgt im Abonnsm6nt jährlich 33.- OM zuzüglich Portok}

sten. Bestellungen beim Landratsamt Würtburg, Postfach, 97 06/ Würzburg.

Druck: Schnelldruck Wingenleld, Ochsenfurt.
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Flurkar teMl :5 .OO0
Ausschnitt aus Flurkarte NW 8&50

Verordnung des Landratsamtes Würzburg vom 12.08.96 über den gcschli{zten
Landschaftsbestandteil,,Grumbachcr Grabcnhängc" in der Gemarkung Rimpar,
Markt Rimpar, Landkreis Würzburg

Amtsbfatt des Landkreises Würzburgvom29.08. 1996 Nr. 24
f{Nl = Schutzgebiet

Die Karte lst Bestandteil der genannten Vcrordnung:
Würz-!1fi , den 1 2.O.8. 1 996
LAN D'IATSAIVTT WU RZ B U R G
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Zorn, Landrat
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Topographische Karte M 1 : 25.0OO
Ausschnitt aus TK 6125

Verordnung des Landratsamtcs Würzburg vom 12.08.96 über den geschützten
Landschaftsbestandteil,,Grumbachcr Grabcnhängc" In der Gemarkung Rimpar,
Markt Rimpar, Landkreis Würzburg

Amtsblatt des Landkreises Würzburg vom 29. 08. 1996 Nr. 24

Nl = Schutsgebiet

Die Karte ist Bestandteil der genannten Verordnung:
Würzburg, den 12.08. 1996
LANInATSAMT WÜRZBURG
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